
 
 
 
 

 

 
Aufnahme und Unterbringung von Asylbe-
werbern: Land Hessen darf die Landkreise 
mit den Kosten nicht alleine lassen! 
 
 

(Wiesbaden, den 9. Oktober 2013) 
Der Rechts- und Europaausschuss des Hessischen 
Landkreistages hat in seiner aktuellen Sitzung die Forde-
rung der Landkreise an das Land bekräftigt, umgehend 
die enormen Mehrkosten für die Aufnahme und Unter-
bringung von Asylbewerbern zu erstatten. "Das Land 
Hessen darf die Kommunen mit den Kosten nicht alleine 
lassen!", fasst Präsident Landrat Robert Fischbach 
(Landkreis Marburg-Biedenkopf) die Position der 21 hes-
sischen Landkreise zusammen. 
 
Gründe für diesen Kostenanstieg gibt es mehrere. Einer-
seits das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 
vergangenen Jahr, mit dem das höchste deutsche Ge-
richt die Asylbewerberleistungen auf das Niveau der So-
zialhilfeleistungen angehoben hat. Diese werden in Hes-
sen von der Landkreisen und kreisfreien Städten ausge-
zahlt. Der Landkreistag geht von Mehrkosten in Höhe  
von schätzungsweise 10 Millionen Euro pro Jahr aus. 
Während diese in den meisten anderen Bundesländern 
jeweils reibungslos beglichen worden sind, hat das Land 
Hessen trotz wiederholter Aufforderung erst jetzt einen 
Verordnungsentwurf zur Anpassung der Landeserstat-
tungen vorgelegt. Diesen gilt es nunmehr zu prüfen. 
 
Andererseits sorgt schon seit vielen Jahren die Gewäh-
rung von Leistungen für die Aufnahme und Unterbrin-
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gung von Asylbewerbern für große Defizite in den Kreis-
aushalten. Während die Landeserstattungsbeträge seit 
2008 unverändert geblieben sind, kam es durch Kosten-
steigerungen insbesondere im Energie- und Personalbe-
reich zu Kostenexplosionen. Diese werden von den hes-
sischen Landkreisen und kreisfreien Städten auf über 30 
Millionen Euro jährlich beziffert, wobei rund zwei Drittel 
aller Kosten bei den Landkreisen und Städten verblieben 
sind. Zur Erstattung dieser Kosten hat sich das Land bis-
lang nicht bereit gezeigt. 
 
"Wir fordern das Land Hessen daher einmal mehr auf, 
endlich seiner Finanzierungsverpflichtung nachzukom-
men. Da die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlin-
gen durch die Landkreise und kreisfreien Städte nach 
Weisung durchgeführt wird, steht hier das Land ohne 
Wenn und Aber in der Verantwortung. Dieses hat 
schnellstmöglich eine umfassende Kostenerstattung si-
cherzustellen, damit die Kommunen diese Aufgabe auch 
künftig sachgerecht erfüllen können", so Präsident Fisch-
bach abschließend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verantwortlich:         Tim Ruder, Referatsleiter 
                                 Tel.: 0611 / 17 06-12, PC-Fax: 0611 / 900 297-72, 
                                 E-Mail ruder@hlt.de 
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Der Hessische Landkreistag vertritt die gemeinsamen Interessen der 21 hessischen 
Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten 
Belangen 77 % der Bevölkerung und 97 % der Fläche des Landes Hessen. Er hat 
seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Geschäftsstelle im "Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung"). 


